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Maximal zulässige Befüllung von  

Sammelbehältern für flüssige Abfälle  

(für Lösemittel-Abfälle und andere flüssige Chemikalienabfälle) 

 Maximal zulässiger Füllstand :  

    90 % des Behältervolumens 
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Was mache ich, wenn mein Behälter doch zu voll 

geworden ist? 

a) Mit Spritz-
flasche und 
umgedrehtem 
Steigrohr 
absaugen! 

b) Mit gekauftem, 
aufschraubbaren 
Abfüllhahn abgießen! 
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Wann sollen die Sammelbehältern für flüssige Abfälle 

verschlossen werden? 

 Nicht fest verschließen, solange noch Reaktionen möglich sind! 

 Fest verschließen vor Einlagerung im Chemikalienbunker! 

Vor allem : Sie brauchen Zeit! Näheres siehe: 

 http://userpage.chemie.fu-

berlin.de/~tlehmann/sonderab/loesemittel.html 

 http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/sonderab/index.html 
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Kurzfassung in Englisch  
(von Dr. Thomas Lehmann speziell für die Takustr. 3 geschrieben!) 
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Beispiel eines Abfalletiketts  

 
zur besseren Rückverfolgbarkeit von 

Abfällen zu den jeweiligen 

Arbeitsgruppen (= Abfallerzeugern) 

im Falle von Rückfragen 


